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Vertrag über den Kauf von Hardware 

zwischen Krankenhaus Seehausen gGmbH, Dr.-Albert-Steinert-Platz 1, 39615 See-

hausen 

„Auftraggeber“ 

und  „Auftragnehmer“. 

1 Leistungsumfang 

Der Auftragnehmer verkauft dem Auftraggeber nachstehend aufgeführte Hard-
ware, ggf. einschließlich vorinstallierter* Betriebssystemsoftware: 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich wie folgt zur Instandhaltung 

Lfd. 
Nr. 

Produktbezeichnung 
und -beschreibung, 

Produkt-Nr. 

(ggf. einschl. vorin-
stallierter Betriebssys-

temsoftware) 

Meng
e 

EXP1 Lieferter-
min 

Ge
wF² 

Kaufpreis Leistungsdauer Instandhaltungs-
leistung 

Anteil an 
der monatli-

chen In-
standhal-
tungspau-

schale 

Einzel-
preis 

Ge-
samt-
preis 

Beginn Ende o-
der 

„MVD“3 
+ Dauer 

abwei-
chende 
Kündi-

gungsfrist4 

Stö-
rungsbe-
seitigung 

Hotline 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Lieferung, Mon-

tage, Inbetrieb-

nahme von OP-

Tisch-Systemen 

inkl. Zubehör, 

Schulung und 

Wartung gem. An-

lage 1 

Ge

m. 

An-

lag

e 1 

 30.06. 

2025 

 Gem. 

An-

lage 1 

Gem. 

An-

lage 

1 

Mit In-

betrieb-

nahme 

(Kosten 

aber 

erst 

nach 

Ablauf 

der Ge-

währ-

leis-

tung) 

8 

Jahre 

 x 

x 
Gem. An-

lage 1 

Gesamtvergütung Gem. 

An-

lage 

1 

Monatliche Instandhaltungspauschale Gem. An-

lage 1 

1 US, EU, DT = Hardware unterliegt Exportkontrollvorschriften des jeweiligen Staates 
2 Verjährungsfrist für Mangelansprüche falls abweichend von Ziffer 7.2 EVB-IT Kauf-AGB bzw. Ziffer 7.1 EVB-IT Überlassungs-AGB (Typ A) 
3 MVD = Mindestvertragsdauer, hier zusätzlich eine Zeit angeben, z.B. 12 Monate 
4 von Ziffer 17.1 EVB-IT Instandhaltungs-AGB abweichende Kündigungsfrist 

 

Für die jeweilige vorinstallierte* Betriebssystemsoftware gemäß Nummer 1 lfd. Nr.       gelten in der folgenden Rangfolge: 

 Rechteregelungen des Auftraggebers gemäß Anlage Nr.      , 

 Ziffer 3.1 EVB-IT Überlassung-AGB (Typ A), 

 die Nutzungsrechtsregelungen aus den jeweiligen Lizenzbedingungen in Anlage Nr.      . Die jeweiligen Nut-zungs-
rechtsregelungen gelten aber nur, soweit sie den sonstigen vertraglichen Regelungen weder entgegenstehen noch diese 
beschränken. 

 

 Die Hardware wird wie folgt geliefert:      . 

 Die Hardware gemäß Nummer 1 lfd. Nr.       wird vom Auftragnehmer aufgestellt. 

2 Vertragsbestandteile 

Dieser Vertragstext mit Anlage 1 (Angebot des AN vom……………..i.R.d. Ausschreibung A211/2024, inkl. Systemanforderungskata-
log, Preisblatt und Service- und Wartungsanforderungskatalog), Anlage 2 (Ergänzende Regelungen zum Datenschutz und zur Infor-
mationssicherheit bei der Zusammenarbeit mit Servicefirmen und sonstige Auftragnehmer/-innen, die Zugriff auf IT-Systeme der 
Salus Altmark Holding gGmbH und/ oder den konzernverbundenen Gesellschaften haben), Anlage 4 (Pflichten Tariftreue- und Verga-
begesetz LSA) und Anlage 5 (Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung) sowie die EVB-IT Kauf AGB, ggf. die EVB-IT Überlassung-
AGB (Typ A) sowie, soweit Instandhaltung vereinbart ist, die EVB-IT Instandhaltungs-AGB sowie nachrangig die Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der bei Versand der Vergabeunterlagen geltenden Fassung. Weitere 
Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. 

Die EVB-IT Kauf-AGB, EVB-IT Überlassung-AGB (Typ A) und EVB-IT Instandhaltungs-AGB stehen unter http://www.cio.bund.de und 
die VOL/B unter http://www.bmwi.de zur Einsichtnahme bereit. 

http://www.cio.bund.de/
http://bescha.bund.de/
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Für alle in diesem Vertrag genannten Beträge gilt einheitlich der Euro als Währung. Die vereinbarten Vergütungen verstehen sich 
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit Umsatzsteuerpflicht besteht. 

3 Sonstige Vereinbarungen 

 

 

 

   ,        Seehausen  ,        

Ort Datum Ort Datum 

 Auftragnehmer  Auftraggeber 

 

     

 Unterschrift Auftragnehmer (Name in Druckschrift)  Unterschrift Auftraggeber (Name in Druckschrift)  
 


